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Einleitung.

von
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Hür das Verständnis des österreichischen Städtewesens ist es not

wendig, von Anfang an eine wichtige Tatsache festzustellen: dem öffent
lichen Rechte Österreichs ist zum Unterschiede von den deutschen Einzel

staatsrechten die Zweiteilung der Rechtsordnung des Gemeindewesens in 
eine Städteordnung und eine Landgemeindeordnung durchaus unbekannt. 
Sowohl das geltende Reichsgemeindegesetz vom Jahre 1862 und die 
darauf gebauten Landgemeindeordnungen der einzelnen Kronländer ent
halten die für die Gemeinden aller Art gültigen Normen, gleichviel, ob 
diese Gemeinden Dörfer, Märkte oder Städte im wirtschaftlichen Sinne 
sind, oder ob sie in letzterem Falle Städte und Märkte genannt zu werden 
das Recht besitzen auf Grund alten Herkommens, der Verleihung des 
Städterechtes in früheren Jahrhunderten oder des Titels einer Stadt in 
neuerer Zeit. So kommt es, daß z. B. für die Verwaltung einer der 
großen österreichischen Städte, wie Pilsen, dieselbe böhmische Gemeinde
ordnung das ausschließliche Gesetz bildet, nach der auch die kleinsten 
Landgemeinden Böhmens organisiert sind.

Dennoch hat sich auch die österreichische Gesetzgebung dem Bedürfnisse, 
den Städten eine besondere Verfassung zu geben, nicht völlig verschließen 
können; nur wird hier dieses Bedürfnis durch Einzelgesetzgebung befriedigt, 
nämlich mittels Verleihung eines sogenannten Städtestatuts durch die 
Reichs- oder Landesgesetzgebung an die einzelne Stadt. Diese legislative 
Funktion wird seit dem Bestehen der gegenwärtigen Verfassung durch die 
Landesgesetzgebung ausgeübt, während die älteren Statute (bis 1862) 
auf Reichsgesetzgebung zurückgehen.

Auf solche Weise ist nun seit 1850 eine größere Anzahl von Städten 
durch Verleihung solcher partikulärer Städteordnungen aus dem Bereiche 
des Reichsgemeindegesetzes und der Landesgemeindeordnungen herausgehoben 
worden. Diese „Städte mit eigenem Statut", wie sie auch genannt 
werden, sind aber nicht nur von den anderen Stadtgemeinden durch ihre 
besondere kommunale Organisation unterschieden, sondern auch durch die
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gleichzeitig ihnen gewährte Sonderstellung den staatlichen Behörden gegen
über in ein besonderes öffentlich-rechtliches Verhältnis gebracht. Bei 
allen lokalen Verschiedenheiten dieser einzelnen städtischen Ordnungen sind 
doch im wesentlichen für sie alle gleichartige Gesichtspunkte von der 
Gesetzgebung zur Richtschnur genommen worden, und darin liegt denn 
auch die Möglichkeit begründet, durch Heraushebung der hier in allen 
Fällen verwirklichten öffentlich-rechtlichen und politischen Prinzipien 
wenigstens eine Art von theoretischer österreichischer Städteordnung auf
zustellen.

Selbstverständlich bildet aber die unerläßliche Voraussetzung hierfür 
das Verständnis der in dem Reichsgemeindegesetze und den Landesgesetzen 
niedergelegten gemeinrechtlichen Prinzipien für die Ordnung des öster
reichischen Gemeindewesens überhaupt. Für die den hier veröffentlichten 
Untersuchungen zugrunde liegenden Zwecke erscheint daher mit der ge
schilderten Eigenart des österreichischen Rechtes der Gemeinden folgende 
systematische Gliederung notwendig gegeben.

Wie dies auch bei einzelnen der in diesen Bänden behandelten 
deutschen Partikulargemeinderechte geschehen ist, bildet ebenso hier die 
Darstellung der Organisation großer und typischer Stadtgemeinden den 
besonderen Teil, dem ein allgemeiner Teil vorhergeht.

In diesem letzteren müssen infolge der bezeichneten Eigenart des 
österreichischen Rechtes die Grundzüge des allgemeinen österreichischen Ge
meinderechtes, wie es im Reichsgemeindegesetze enthalten ist, zur Dar
stellung gelangen. Auf die Gemeindeordnungen der einzelnen Länder, 
die im Rahmen des Reichsgesetzes von den Landtagen geschaffen worden 
sind, wird hier, wo es sich nicht um eine erschöpfende Darstellung des 
ganzen Rechtes, sondern um ein anschauliches Bild der charakteristischen 
Züge der gesamtösterreichischen Städteverwaltung handelt, nicht besonders 
eingegangen werden. Es wird genügen, einzelne wichtige Abweichungen 
beiläufig zu erwähnen. Dagegen wird zum vollen Verständnis des dem 
deutschen Kommunalpolitiker fremden Wesens des österreichischen Rechtes 
zweierlei erforderlich fein: Es bedarf nämlich vorerst einer kurzen Dar
stellung der Geschichte der österreichischen Gemeindegesetzgebung im 
19. Jahrhundert und speziell der Entstehung des geltenden Reichs- 
gemeindegesetzes von 1862 in Zusammenhang mit der ganzen in jener 
Periode vorgenommenen Reorganisation der inneren Verwaltung Öster

reichs.
Zweitens aber bringt der innige Zusammenhang des österreichischen 

Gemeinderechtes mit der besonderen reichsgesetzlichen Ordnung des Heimat-
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rechtes die Notwendigkeit mit sich, eine Darstellung dieses Rechtsinstitutes 
<m die Spitze zu stellen. Herr Professor vr. Spiegel hat sich dieser 
Aufgabe unterzogen und sie in seiner umfassenden Abhandlung in höchst 
dankenswerter Weise gelöst.

Demgemäß zerfällt der folgende allgemeine Teil in drei Abschnitte:
1. Das österreichische Heimatrecht;
2. die Geschichte der österreichischen Gemeindegesetzgebung im 19. Jahr

hundert und die Entstehung des Reichsgemeindegesetzes von 1862;
Z. die Grundgedanken und Haupteinrichtungen des österreichischen 

Gemeinderechts.


